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Noch einmal nachgehakt: Der Fall des »Kannibalen von Rotenburg« aus strafrechtlicher Sicht im Lichte eines der Öffentlichkeit bisher nicht mitgeteilten Faktums
Hans-Uwe Scharnweber

Der Fall des von den Medien über die ganze Welt "von Alaska bis Neuseeland, von Japan bis in die USA"
 so titulierten "Kannibalen von Rotenburg" hat so hohe internationale Aufmerksamkeit erregt, "dass viele Strafrechtsseminare, z.B. auch in den USA, diesen Fall erörterten und nach angelsächsischem Recht - da nicht als 'under the Queen's peace' geschehen anzusehen - zu lösen versuchten
, sodass - inspiriert durch diesen Kriminalfall - das übergroße Interesse der dortigen Öffentlichkeit zu einer dem tatsächlichen Geschehen nur angenäherten Verfilmung unter dem Originaltitel 'Butterfly, a Grimm Love Story' und dem in bewusstem Anklang gewählten deutschen Titel 'Rohtenburg' geführt hat – durch die sich der »Kannibale von Rotenburg«  aber so missverstanden fühlte, dass er gegen die Aufführung dieses Filmes in der Bundesrepublik Deutschland wegen der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte erfolgreich geklagt hat."

Die in Deutschland sowohl in juristischen Fachzeitschriften wie auch in Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen der Massenmedien geführte Auseinandersetzung um die richtige juristische Bewertung des Falles nach deutschem (oder dem entsprechenden Länder-)Recht pendelte nach den der Öffentlichkeit bekanntgewordenen Fakten zwischen der Frage: War es Mord gemäß § 211 StGB – so der BGH, und, wie nach seinen Vorgaben nicht anders zu erwarten, daraufhin ebenfalls das LG Frankfurt in zweiter Tatsacheninstanz -, oder »nur« Totschlag gemäß § 212 StGB – so das LG Kassel in erster Tatsacheninstanz – oder »gar nur« eine Tötung auf Verlangen gemäß § 216 StGB? So sieht es jedenfalls ein Teil der Lehre.
 
Auch der Autor dieses »nachklappenden« Beitrages hatte in die Auseinandersetzung um die zutreffende strafjuristische Bewertung des Falles mit einem Aufsatz in dieser Zeitschrift eingegriffen, weil ihm das Urteil des BGH – in einem Fall von Kannibalismus vielleicht verständlich: - unverdaulich schwer im Magen gelegen hatte.  In dem im September 06 an dieser Stelle publizierten Aufsatz: "Darf § 216 StGB nur Tätern mit ausschließlich »hehren« Motiven zuerkannt werden?" war die Ansicht vertreten worden, dass der Fall des »Kannibalen von Rotenburg« wegen der einverständlich(!) vorgenommenen Tötung eines mit Sicherheit nicht war: eine, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung wegen der hinter dem Tatbestand des § 211 StGB stehenden Tätertypologie "Mord" hochdramatisch zu umschreiben pflegt, "auf sittlich tiefster Stufe stehender, geradezu verächtlicher" Fall der Tötung eines (anderen) Menschen. 
Nach den damals bekannt gewordenen und gewesenen Fakten war die Ansicht vertreten worden, dass der  »Kannibale von Rotenburg« nur aus § 216 Tötung auf Verlangen heraus verurteilt werden dürfe. Darauf richtet sich nicht nur die Hoffnung des Autors und der anderen Kritiker der BGH-Entscheidung, wenn der Fall vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) oder notfalls vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EuGH) entschieden sein wird, denn der Rechtsanwalt des »Kannibalen von Rotenburg« hat bereits angekündigt, dass er notfalls auch vor dem EuGH Klage einreichen werde, wenn seinem Mandanten auch vor dem BVerfG nicht (leider unvermeidbar: oft sehr unterschiedlich gesehene) »Gerechtigkeit« geschehen sollte - was zu dem von Verfassungsrechtlern mit Spannung erwarteten »Show-down« um das juristische »letzte Wort« in der grundsätzlichen Frage der Verbindlichkeit der Geltung der supranationalen EuGH-Rechtsprechung in Grundrechtsfragen für die Bundesrepublik Deutschland unter der Geltung des Grundgesetzes bei unterschiedlicher Interpretation der in der EU durch EuGH-Rechtsprechung und in Deutschland durch das BVerfG gesetzten Standards hinsichtlich der hier geltenden Menschenrechte führen könnte -, darauf richtet sich sicher auch die Hoffnung des nach hier vertretener Ansicht »Fehl-Verurteilten«. Diesem Konflikt kann das BVerfG nur aus dem Wege gehen und für kommende Fälle die Entscheidung offenhalten, wenn es die ergangene Verurteilung wegen Mordes als eine grundgesetzwidrige, die Grundrechte des R verletzt habende Verurteilung einstuft und die Verurteilung aufhebt, denn der Ausweg, den R in die Psychiatrie einweisen zu lassen, ist dem BVerfG verbaut.
Sollte es aber doch zur Austragung dieses juristischen Konfliktes kommen, dann schreibt der Kannibalen-Fall – gemessen an dem dahinterstehenden, auf die Grundlage unserer Staatlichkeit abzielenden Rechtsproblem: als bloß auslösende Petitesse - noch einmal Rechtsgeschichte! Aber die Kollegen vom EuGH lauern ihrerseits seit Jahren auf die Gelegenheit, den in der juristischen Herrschaftspyramide von ihnen als unter ihnen stehend angesehenen Verfassungsrichtern der einzelnen EU-Staaten einmal beispielhaft zu zeigen, "wo Bartel den Most holt"! Dafür brauchen sie einen Fall, in dem – umgekehrt zum Fall der Überprüfung der Bananenmarktordnung – zunächst das BVerfG entschieden hat, dessen Spruch sie dann zurechtrücken wollen! An der Wucht der sich durch den Fall des »Kannibalen von Rotenburg« möglicherweise auftuenden juristischen Problemen und Streitgegenständen gemessen ist die Frage der Einzelfallgerechtigkeit dem »Kannibalen von Rotenburg« gegenüber wirklich nur eine juristische Petitesse. 

Das alles muss man wissen, wenn man die juristische Dimension des Falles richtig in den Blick nehmen will!
Der BGH mochte der Ansicht der Verteidigung nicht folgen. Er hatte wegen der beiden von ihm so gesehenen und teilweise extensiv interpretierten Mordmerkmale "zur Befriedigung des Geschlechtstriebes" und "um eine andere Straftat zu ermöglichen" in Verbindung mit einer - so hat es den Anschein - mehr an dem Wortlaut der Überschrift des § 168 "Störung der Totenruhe" als an dessen Tatbestand orientiertem Verständnis dieser Strafnorm neben der Verneinung der Ernstlichkeit des auf Grund seines psychischen Defektes als nicht einwilligungsfähig angesehenen Opfers u.a. deswegen auf Mord erkannt, weil für den »Kannibalen von Rotenburg« (angeblich) nicht das im Tatbestand des § 216 Tötung auf Verlangen geforderte "ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten" – wie der BGH es ausdrückt – "handlungsleitend" gewesen sei: "Die Kammer hat rechtsfehlerfrei die Voraussetzungen für eine Tötung auf Verlangen (§ 216 Abs. 1 StGB) verneint, weil das Verlangen des Opfers für den Angeklagten bereits nicht handlungsleitend war. Das wäre aber erforderlich gewesen."
 
Für diese Ansicht, dass dem Kannibalen die ihn privilegierende Verurteilung aus § 216 zu verweigern sei, war der BGH wiederholt und ausgiebig »gescholten« worden. 
Der Autor hatte in seinem schon angesprochenen Beitrag in dieser Zeitschrift unter Verweis auf die für § 32 StGB Notwehr geltende Regelung darauf hingewiesen, dass nach dem Tatbestand dieses Paragraphen eine die Rechtswidrigkeit einer Rechtsgutsverletzung rechtfertigende Notwehr- oder Nothilfehandlung auch dann als gegeben angesehen wird, wenn zwar die Grenzen der Notwehr oder der Nothilfe gewahrt werden, in einem Motivationsbündel aber der Verteidigungswille nicht "handlungsleitend" gewesen sein muss. Es war das Beispiel gebildet und kommentiert worden:
Wenn zwei Halbstarke aus Langeweile oder mit räuberischer Absicht eine Person überfallen und zusammenzuschlagen versuchen, die Halbstarken bei der Auswahl ihres Opfers aber nicht vorsichtig genug gewesen waren und sich ein, wie sie dann schmerzvoll ungeahnt erleiden müssen, wehrhaftes Opfer ausgesucht haben, so darf sich der Angegriffene unter Beachtung der durch § 32 II StGB Notwehr gesteckten Grenzen wehren. Ist das Angriffsopfer schwach genug für einen aussichtsreich erscheinenden Angriff – schließlich vergreifen sich nicht einmal Halbstarke an offensichtlich Stärkeren -, es kommt aber ein wehrhafter Nothelfer hinzu, so darf der sich auf die Angreifer stürzen und mit Verteidigungswillen alles Erforderliche tun, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff auf das Opfer abzuwehren. Kommen die Angreifer dabei zu erheblichem Schaden bis hin zu ihrer Tötung, so wird dann in einem möglicherweise angestrengten Verfahren ausschließlich untersucht, ob sich das Handeln des wehrhaften Angriffsopfers oder des Nothelfers innerhalb der gesetzlich gesteckten Grenzen gehalten hat und somit als gerechtfertigt einzustufen ist, oder ob diese Grenzen möglicherweise nicht aus „Verwirrung, Furcht oder Schrecken“, was § 33 StGB noch als zulässig gelten lässt, sondern aus Wut, Rachegelüsten u.s.w. überschritten wurden, weswegen Angriffsopfer oder Nothelfer sich möglicherweise ihrerseits strafbar gemacht haben könnten. 

Auf jeden Fall wird bei rechtmäßig ausgeübter Notwehr oder Nothilfe nicht untersucht, welche Gefühle das wehrhafte Opfer oder den Nothelfer durchströmten, als sie den Angriff abwehrten. Darum heißt ein beim Repetitor gehörter Spruch: „Notwehr darf auch Spaß machen!“ Es ist durchaus denkbar, dass sowohl Angriffsopfer wie auch Nothelfer mit freudevoller Erregung bei der Sache waren: endlich konnten sie es zweien dieser brutalen Halbstarken mal so richtig zeigen! Angriffsopfer und/oder Nothelfer können sogar mit dumpfen Rachegefühlen völlig rechtmäßig gehandelt haben, wenn z.B. vordem die Freundin oder Ehefrau, an winterlich dunklem Abend von der Arbeit kommend allein auf dem Nachhauseweg, von denselben oder anderen Halbstarken überfallen worden war, ohne dass Angriffsopfer oder Nothelfer damals hatten rettend eingreifen können. Nun können sie endlich ihren schon längere Zeit mit sich herumgeschleppten Groll an den beiden Halbstarken abarbeiten! Auch wenn die mit dem Überfall auf Freundin oder Ehefrau nichts zu tun hatten. „Es hat keine »Falschen« erwischt!“ 

Möglicherweise bestehende dumpfe Rache- oder Frustgefühle, die nun – endlich! – ausgelebt werden konnten, sind völlig unerheblich für die spätere rechtliche Beurteilung und Einstufung als Notwehr- oder Nothilfehandlung, wenn die im Tatbestand genannten Grenzen eingehalten wurden. Sie werden nicht hinterfragt und können die Rechtmäßigkeit des Notwehr- oder Nothilfehandelns nicht entfallen lassen! Bei objektivem Gegebensein der für die Annahme einer Notwehr/Nothilfe vorausgesetzten Tatbestandselemente kann die objektiv gegebene Rechtfertigung nicht durch weitere möglicherweise gleichzeitig mitvorhandene subjektive Motivationsmomente eines Motivationsbündels in Rechtswidrigkeit umschlagen! Auch dann nicht, wenn Meiwes irgendwann einmal von sich gegeben hatte: „Es ist ein irres Gefühl, der Herrscher über einen anderen zu sein und ihn in Portionen zu schneiden.“

Wir halten fest: Selbst dann, wenn sich ein Nothelfer aus Gefühlen der Rache heraus zu einer Nothilfe animiert fühlt und den Angreifer tötet, ein Motiv, dass eine Tötung wegen der Verwirklichung des Mordmerkmales "aus niedrigen Beweggründen" grundsätzlich zu einem Mord qualifiziert(!), wird die Notwehr oder Nothilfehandlung als gerechtfertigt angesehen! Aus dieser Einsicht war abgeleitet worden, dass dieser Gesichtspunkt ebenfalls für die Anwendung des § 216 zu gelten habe, da dessen Tatbestand nicht ein (bei seiner Schaffung zwar gedachtes, aber nicht explizit in seinen Tatbestand aufgenommenes) Tatbestandsmerkmal der ausschließlichen Geltung des § 216 StGB im Falle einer »Mitleids-Tötung« enthält!
Nun ist gerade eben das Buch von Günter Stampf: "Interview mit einem Kannibalen – Das geheime Leben des »Kannibalen von Rotenburg«"
 erschienen. Dieses Buch lässt den Leser mit zwiespältigen Gefühlen zurück: Einerseits kann man über einige Banalitäten nur den Kopf schütteln: "Waltraut Meiwes taugte nicht zur Ehefrau und nicht zur Mutter, doch Armin Meiwes hatte keine Chance sie abzuwählen", denn das unterstellt, dass es in einer günstigeren Konstellationen diese ihrem Sohn (durch wen?) verwehrte Chance gegeben hätte. Ärgerlich sind Unrichtigkeiten in den Formulierungen wie: Meiwes habe einen "goldenen Mercedes" gefahren (er konnte bestimmt nicht über das Vermögen eines Ölscheichs verfügen!) oder dass ein Hase (lange Löffel, lange Läufe) auch als Kaninchen (kurze Löffel, kurze Läufe) bezeichnet wird, der in einer Fleischerei (tatsächlich) als "Lehrling" beschäftigte Schulfreund des damals 16-Jährigen im nächsten Satz anlässlich der Verabschiedung vom interviewenden Autor zum "Gesellen" befördert wird. Des Weiteren stören falsche Sprachbilder: "… er schleppt wie Sisyphos seinen Felsen mit sich." (Sisyphos hat keinen "Felsen mit sich geschleppt", sondern ihn immer wieder immer vergeblich einen Hang hochzuwälzen versucht!), mehrfach wiedergegebene, längst als überholt angesehene freudianische Ansichten: ich jedenfalls hatte als Junge keine Kastrations- "und sich über die Jahrtausende tief in den männlichen Genen festgesetzt" habende (Penis-)"Verlustängste"! Desgleichen kann man sich ärgern über sachliche Ungenauigkeiten: Der am 01.12.1961 geborene M ist am 29.09.1970, dem Tag, an dem sein Vater die Familie auf immer verlässt, richtig errechnet und angegeben acht Jahre alt,  gleichwohl schildert der Autor dann, dass der "Siebenjährige" hinter dem davonfahrenden Auto hinterher renne. Auch juristische Unrichtigkeiten werden Nichtjuristen unterschwellig-unbewusst vermittelt: "Laut Juristen … macht einen nicht die Handlung allein schuldig, sondern die Absicht, die hinter der Tat steht …", denn eine solche Aussage gilt ausschließlich für vorsätzlich begangene Delikte, trifft aber auf Fahrlässigkeitsdelikte nicht zu, kann wegen der Fahrlässigkeit gar nicht auf diesen Deliktstyp zutreffen! Weitere Unerträglichkeiten stellen unangebrachte Fülsel dar, wie z.B. Beschreibungen über den Neubau des Kasseler Bahnhofs oder eine Beschreibung einiger Sehenswürdigkeiten von Innsbruck, wo der Medizinstudent wohnte, der durch seine Anzeige beim BKA und dann fünf Monate später durch den von ihm nachgeschobenen Strafantrag den Fall bei der Polizei »ins Rollen brachte«. Auch die immer wieder eingeschobenen, in den Rahmen des Buches nicht reinpassenden Autorenbefindlichkeiten und -imagina​tionen sind ein permanentes Ärgernis: "Ich bilde mir … ein: Wenn das Haus ein Gesicht wäre, zeigte es eine grinsende, zahnlose Fresse.", so der Interviewer des Kannibalen über dessen von ihm in Augenschein genommenes Wohnhaus. Und weiter dazu: "Ich glaube, dass ein Ort mich noch nie so negativ berührt hat wie dieses Haus. War das Böse, der Teufel, der Satan am 9. März 2002 in Wüstefeld bei Rotenburg an der Fulda bei der Tat anwesend?" Oder man kann sich über Gefühlsregungen des Interview-Autors wie: "Ich fühle mich wie ein Huhn in einer Legebatterie" in dem Sprechraum der JVA, oder gemutmaßte Gefühlsregungen des Gummibaumes in diesem Sprechraum über dessen elendige Existenz ärgern, die der Interviewer des Kannibalen mit einem Glas voll Wasser zu lindern sucht: "Wenn die Pflanze sprechen könnte, würde sie laut seufzen vor Erleichterung und jauchzen: 'Danke, danke, danke, du lieber Journalist. Du hast mich soeben vor dem Abnibbeln gerettet.'" Es hebt auch nicht die Laune des Lesers, wenn er über ganz platt Ausgedachtes stolpert, so z.B., als der Besuch des damals 16-jährigen Armin Meiwes bei einem ehemaligen Schulfreund in der Fleischerei, in der der Junge nun eine Fleischerlehre absolviert und Lehrling ist, geschildert wird: "'Grüß mir deine Mama', ruft der Geselle ihm nach. Doch Armin hört ihn nicht mehr." Wenn Meiwes ihn nicht mehr gehört hat, dann kann er diesen ihm aufgetragenen Gruß auch nicht dem ihn interviewenden Autor berichtet haben! 
Solche Autorenspinnereien und andere Unerträglichkeiten mindern den Wert des Buches erheblich und machen ärgerlich, wenn man nicht über ausreichende christliche Langmut verfügt, z.B. auch wenn der Autor des Interview-Buches seine eigenen religiösen Bindungen offenlegt: "Zurück bleibt die Demut vor Gott, der mir die Kraft schenkte, dieses Dokument zu vollenden." 
Da der Autor die Überarbeitung des Themas "Kannibalismus und Mordmerkmale unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«"
 übernommen hatte, war das Buch des Autors Stampf Pflichtlektüre. 
Das trotz der genannten Unzuträglichkeiten bestehende Verdienst des Buches ist es, viele Informationen zusammengetragen zu haben, über die man sonst nicht verfügen konnte, weil sie weder in der in Fachzeitschriften geführten noch in der in die seriösen Massenmedien wie Zeit, Welt, Spiegel, Stern, FR, FAZ, Süddeutsche, … hineingetragenen juristischen Diskussion erwähnt worden sind. (Ein weiterer Schwachpunkt des Buches ist es, dass die Informationen so fragmentiert sind, dass man sich eine Defragmentierungsfunktion wie für die sinnvollere Organisation der Festplatte des heimischen PC wünscht und in Ermangelung dessen gezwungen ist, alle für relevant erachteten Passagen des Buches in mehrtägiger Arbeit in eine eigens anzufertigende Excel-Datei zu übertragen, um die beim Schreiben einer darauf fußenden Arbeit benötigten Informationen wiederzufinden, wenn man das Buch nicht nur lesen, sondern mit ihm fachlich arbeiten will.) 
Als der Autor dieses Artikels sich 2006 zu der juristischen Problematik geäußert hatte – richtigerweise Tötung auf Verlangen statt darauf erkannten Mordes -, war er auf die Informationen angewiesen gewesen, die in der seriösen Tages- und Wochen- und der Fachpresse herumschwirrten, denn man kann erstens nicht für einen Fachaufsatz die über 400 Seiten der Urteile der beiden Tatsacheninstanzen für 1,- € pro Seite erwerben; wenn sie denn herausgegeben würden! Hinzu kommt, dass die Tatsachengerichte die Urteile trotz Anforderungen verschiedenster Interessenten bislang nicht herausgeben haben. Darum beklagt der Saarbrücker Strafrechtler Momsen zu Recht: "Die abschließende Bewertung dieses Strafverfahrens wird dadurch erschwert, dass das Landgericht Frankfurt am Main sein (zweites) tatsachen​instanzliches Urteil … bedauerlicherweise bislang nicht veröffentlicht hat und auch nicht für Forschungszwecke zur Verfügung stellt. Man bleibt in diesem – allerdings entscheidenden – Punkt auf den Tenor, soweit er bekannt gemacht worden ist und die wenigen Bemerkungen des (zweiten) Revisionsbeschlusses des BGH angewiesen."
 Und nach rechtskräftig abgeschlossenem Verfahren wurde auch das in Kassel gefällte Urteil "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes" und weil es "nach Aufhebung durch den BGH gegenstandslos" geworden sei, so die mitgeteilte Begründung, ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt, als der Autor mit Hinweis auf seine wissenschaftliche Arbeit: "Kannibalismus und Mordmerkmale unter besonderer Berücksichtigung des Falles des »Kannibalen von Rotenburg«" um eine digitalisierte Urteilsausfertigung nachsuchte. (Das LG Frankfurt sandte nicht einmal eine Antwort.)
Der Autor hatte daher in seinem Aufsatz: "Darf § 216 StGB nur Tätern mit ausschließlich »hehren« Motiven zuerkannt werden?" (s. Anm. 4) Anstoß an den von anderen Autoren aus den ausschließlich von ihnen mitgeteilten Fakten gezogenen Konsequenzen nehmen können. So findet wissenschaftliche Diskussion – wie in diesem Fall – bedauerlicherweise auf der Basis von von anderen mitgeteiltem Faktenwissen statt, das sich bei näherem Hinschauen als Teilwissen darstellen kann. Und selbst dann, wenn man die Urteilausfertigungen angekauft hätte, wären nicht die in dem Buch auszugsweise wiedergegebenen polizeilichen Vernehmungsprotokolle enthalten gewesen, die auch zur Erhellung des vielschichtigen Sachverhaltes beitragen!
Die Aussagen des verurteilten Kannibalen seinem Interviewer gegenüber können nach dem Gesamteindruck der in dem Buch enthaltenen Informationen für größtenteils glaubwürdig angesehen werden, denn Meiwes kneift auch dann nicht, wenn die Fragen für ihn unangenehm werden. Er erklärt alles mit einer teilweise entwaffnenden Offenheit, verhehlt nichts - wozu ja auch kein Anlass besteht, da er nunmehr rechtskräftig verurteilt ist. Die nach seiner rechtskräftigen Verurteilung in dem Buch mitgeteilten Aussagen konnten also nicht zur Beeinflussung des Prozessgeschehens gemacht worden sein. 

Und da stößt ein Aspekt auf, der weder in den in den Fachzeitschriften noch in den seriösen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen mitgeteilten Informationen problematisiert worden  ist. Deshalb muss für die richtige rechtliche Beurteilung - auch wenn einige Leser den nächsten Abschnitt lieber überschlagen würden -  der Sterbetag und insbesondere der sich  über 9 ¾ Stunden hinziehende Sterbeprozess des Opfers Brandes (B) ab Amputation des Penis in »ausführlichen Stichworten« nach den Vorgaben des Buches und in bewusst möglichst enger Anlehnung an die Darstellung im Buch detailgetreu nachgezeichnet werden, weil aus dem objektiv möglichst genau zu erfassenden Sachverhalt und den Erklärungen des Beschuldigten dazu nicht nur für die Richter die sich ihrer Ansicht nach daraus ergebenden strafrechtlichen Konsequenzen abzuleiten waren, sondern sich auch für die Strafjuristen, die sich mit diesem Fall kritisch auseinandersetzen, die Fakten für ihre möglicherweise abweichende rechtliche Bewertung ergeben. 
Meiwes (M) gibt dem Interviewer gegenüber an, was er auch dem jeweiligen Gericht gesagt haben wird. Das Geschehen des Sterbeprozesses ist zum größten Teil per Videoaufnahme minutengenau dokumentiert und in den wichtigsten Teilen in den Buch "Interview mit einem Kannibalen" wiedergegeben worden (wobei der Interviewer des Kannibalen bei der schriftlichen Darstellung allerdings ihm zu unappetitlich erscheinende Details in seiner Schilderung ausspart). So ist das Buch gleichzeitig auch ein makabres Dokument einer sich über den Tod hinaus geplant entwickelnden – man kann es nicht anders nennen: - äußerst bizarren Männerfreundschaft, denn sowohl B wie M waren in ihren Monate davor ausgetauschten E-Mails davon ausgegangen, dass B nach seiner Verspeisung »irgendwie« als Nährstoff in den Zellen des M weiterleben werde. Und diese Zukunftsvision erfüllte beide mit Freude! 

Zugegebenermaßen ist z.B. "Drei Männer im Schnee" von Erich Kästner eine angenehmer zu lesende Geschichte über eine sich entwickelnde Männerfreundschaft. Aber da sich auch die Berufs- und Laienrichter all den nachfolgend nach den im Buch über die mit R geführten Interviews geschilderten rekonstruierten Details und den Äußerungen des Täters aus den einzelnen Abschnitten der Videos stellen mussten, müssen auch wir die rekonstruierte Darstellung aushalten, um für uns ein »gerechtes« Urteil zu finden:
Am 09.03.01 mailte B dem M zusammen mit der Handynummer: "Kann es kaum noch erwarten", löschte dann alle auf R hinweisenden Spuren in seinen PCs, da er sich – so Gutachter Beier von der Charite Berlin im Prozess vor dem LG Kassel als sexualwissenschaftlicher Gutachter – auf Grund seines extrem masochistischen Todestriebes von M "nullifizieren" (möglichst völlig spurlos auslöschen und von der Erdoberfläche verschwinden lassen) wollte. Nun soll es endlich klappen, nachdem die drei US-Amerikaner, die sich Monate zuvor bereiterklärt hatten, ihn zu schlachten, wobei ein Schwarzer seine blendend weißen Zähne in Bs Genitalien zu beißen versprach, was B damals sehr erregt hatte, sich dann doch nicht mehr gemeldet hatten. Nach auf eine Schlachtofferte des sich "Cator99" nennenden B zustandegekommenem Internetkontakt seit dem 05.02.01 zu dem sich in Schlachtforen "Franky" nennenden M und der zwischenzeitlich getroffenen Absprache, dass M sein sich selbst anlieferndes, in der Offerte selbst so bezeichnetes "Dinner" schlachten und verspeisen werde, machte B sein Testament zugunsten seines mit ihm zusammenlebenden Lebenspartners, verkaufte sein Auto, löschte alle auf M hinweisenden Daten in seinem PC und fuhr eines Morgens, ohne seinem Lebenspartner, seinen Arbeitskollegen, seinem Vorgesetzten oder irgend jemand anderem auch nur die geringstes Andeutung gemacht zu haben, zu seiner von ihm auf Grund seines Todstriebes geplanten Schlachtung nach Kassel. B löste, da er im Haus des M sterben wollte, eine Fahrkarte nur einfacher Fahrt, bezahlte sie, um keine Spuren zu hinterlassen, bar und stieg um 07.30 Uhr in Berlin, Bahnhof Zoo, in den ICE nach Kassel / Ankunft in Kassel-Wilhelmshöhe um 10.14 Uhr / Besucher B und der ihn abholende M steigen in das Auto des M / B "hatte extra nichts mehr gegessen, damit der Darm frei war"; B beginnt sofort, "notgeil" an M »herumzufummeln«, ihn zu massieren und will ihm die Hose öffnen, was M aber unterbindet, da er nicht vom Fahren abgelenkt werden und keinen Unfall bauen will / B kann die 60 km Autofahrt bis zum von R bewohnten Gut Wüstefeld kaum aushalten: "Ich will das heute durchziehen!" / während M in der Küche Kaffeewasser aufsetzt, zieht sich B im Wohnzimmer sofort splitternackt aus: "Ich will, dass du dein Essen bewundern kannst.", sagte er zu M, als der das Wohnzimmer wieder betrat, und M war mit der "Fleischbeschau" zufrieden: "Für mich sah er lecker aus."; sympathisch war B dem M auch, und das war Ms conditio-sine qua-non für die auf die Verspeisung abzielende Schlachtung; endlich fast am Ziel der jahrzehntelang gehegten Wünsche / Vorschlag des M, vom Wohnzimmerbereich in das Esszimmer zu wechseln, weil M befürchtet, dass ein zufällig vorbeikommender Nachbar durch die Fenster des Wintergartens die Szene beobachten könnte, aber B zieht sich nur ein Oberhemd an und trinkt dann, ansonsten nackt, mit M im an das Wohnzimmer angeschlossenen Wintergarten Kaffee / "Komm. Jetzt zeig mir schon endlich den Raum." Gegen 12.00 Uhr gehen daher beide hoch in den zweiten Stock zu dem Schlachtraum, B hat nur noch blaue Socken an / B gefällt der Schlachtraum mit seinen dort angebrachten Vorrichtungen und den bereitliegenden Messern, sowie  dem für seine Zerteilung vorgesehenen Hackebeil und er will dort unbedingt mit M Sex haben, der dann ausweislich der mitlaufenden Videoaufzeichnung 14 Minuten und 30 Sekunden dauert / beide, nur noch in Socken, »kuscheln« anschließend auf der Schlachtbank ohne weiter Sex zu haben, da M keine zweite Erektion bekommt / B schiebt M seine Hand in den Mund und der beißt wunschgemäß zur Verursachung von Schmerzen zu / B fordert M auf, ihm kräftig in die Eichel zu beißen – und ist hinterher enttäuscht: "Du hast nicht richtig gebissen.", worauf M dem B so stark in den rechten Oberschenkel beißt, dass B sich vor Schmerz aufrichtet / beide gehen wieder nach unten, um eine Zigarette zu rauchen / beide gehen danach wieder zurück nach oben und legen sich auf das Drahtbett / B verlangt: "Reiß' mir das Fleisch vom Leib! Beiß mich an allen Stellen. Ja, beiß mich fester, noch fester." / M beißt den B in Brustmuskel und Handballen so fest er kann – aber für B nicht fest genug: der will größere Schmerzen spüren! Doch M wollte den B "immer noch eine Woche lang kennenlernen und nicht gleich totbeißen." / B ist unzufrieden mit der ihm zu gering dosierten Schmerzzufügung: "Du kannst das ja gar nicht. Du bist zu lasch. Du kannst mir nicht die Schmerzen zufügen, wie ich sie haben möchte." / B wollte, dass ihm lebend das Fleisch von den Knochen gerissen werde: "Wenn du mich bei lebendigem Leib verspeist, werde ich dieses ultimative Glücksgefühl erleben. Das ist mein Lebensziel." / B kommt zum Orgasmus / Zigarettenpause / B ist nicht so zufrieden: "Das kannst du nicht. … Du kannst mir nicht den Schwanz abbeißen. … Du kannst mich ja gar nicht schlachten." / B: "Du kannst mich nur schlachten, wenn ich bewusstlos bin. Sonst schaffst du das nicht. Wenn ich jetzt müde werde, kann du es vielleicht machen." M: "Du kannst einen Beruhigungssaft trinken, dann steche ich dich ab." B trinkt die ihm angebotene halbvolle Flasche "Wick MediNait" auf ex aus. B: "Wenn ich schläfrig werde, kannst du mich entmannen. Du schneidest mir den Penis ab und dann schneidest du mir die Kehle durch." / da B nicht müde wurde und deshalb nicht einschlafen konnte, gehen beide vom Schlachtraum ins Wohnzimmer / B zog sich an und wartete, dass er vielleicht doch noch müde werde / 30-40 Minuten Unterhaltung über Computer und Telefonanlagen, die B bei seinem Arbeitgeber baut; als M das Gespräch wieder auf das Thema "Schlachtung" zurücklenkt, meint B: "Neee, das wird nichts mit uns, fahr mich wieder zum Bahnhof. Wenn ich unterwegs müde werde, dann kannst du ja immer noch sofort umdrehen." / Ankunft am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe gegen 14.00 Uhr; B entscheidet sich für den ICE nach Berlin um 14.44 Uhr / Gespräche auf dem Bahnsteig zur Überbrückung der Wartezeit, Stimmungsumschwung bei B: "Wenn ich jetzt aber noch mehr von dem Erkältungssaft nehme und dazu noch ein paar Schlaftabletten, dann werde ich mit Sicherheit müde und du kannst es machen." / M gibt B seinen Autoschlüssel, damit der sich schon mal in den Wagen setze und kauft in der Apotheke gegenüber vom Bahnhof eine Flasche "Wick MediNait"-Erkältungssaft und eine 20er-Packung "Vivinox"-Schlafta​bletten. Gegen 14.50 Uhr ist M zurück und B schluckt gleich im Auto 10 der Tabletten zusammen mit dem Erkältungssaft auf einen Rutsch. M rast mit B zurück nach Wüstefeld, damit sich B nicht noch einmal umbesinne. / Ankunft Gutshof Wüstefeld gegen 16.30 Uhr / M ist aufgeregt, weil er seinem Lebenstraum jetzt so nah ist wie noch nie / hoch in den Schlachtraum im zweiten Stock geht der schon etwas müde gewordene B allein, zieht sich dort aus und legt sich nackt ins Bett, um einzuschlafen / M legt sich angezogen neben ihn / B war dann wieder "putzmunter und wach", geradezu euphorisch /  B versuchte erneut einzuschlafen und trank in Abwesenheit von M eine halbe Flasche Korn aus / gegen 18.15 Uhr sagt B im Schlachtraum: "Ich halt's nicht mehr aus – mach es! Jetzt!"; erster Versuch der Amputation des (wegen der Möglichkeit des späteren Betrachtens des von B Tage zuvor in mehreren E-Mails erbetenen Videomitschnitts) erigierten, auf ein Frühstücksbrettchen gelegten Penis' dicht an der Peniswurzel, B schreit auf vor Schmerz, als das zu stumpfe Messer in sein Glied gedrückt wird und springt 1 ½ m zurück / M holt von nebenan ein schärferes Schlachtermesser, B legt seinen Penis wieder auf das Brettchen, Penisamputation im zweiten Anlauf mit dem schärferem Messer mit zwei Schnitten und mehrmaligem Nachschneiden nach zwei bis drei Sekunden gelungen / B freut sich nach dem von ihm bedauerten Nachlassen des ersten, (wohl wegen des Adrenalinausstoßes) nur 20-30 Sekunden andauernden Schmerzes – "Da war er auch selbst sehr erstaunt, denn er hatte sich davon auch mehr Schmerzen erhofft." -, freut sich über die sprudelnde Wunde / notdürftiges Verbinden der Wunde durch M, um den Blutverlust wenigstens zu verlangsamen oder zeitweilig zu stoppen, da B sich gerne zur eigenen Erbauung den Videomitschnitt der Amputation seines Gliedes ansehen und noch den nächsten Morgen erleben wollte, um als Frühstücksei der besonderen Art für jeden von ihnen einen seiner Hoden zu spendieren: "Wenn ich bis morgen durchhalte, können wir ja am Morgen noch meine Eier zum Frühstück essen. Du eines und ich eines." / Halbierung des Penis in der Längsrichtung / M: "Für mich war es unangenehm. Ja, auch ekelhaft. … Für ihn war es schön. Für ihn war es das absolut Beste, was er sich vorgestellt hat." / Betrachtung der Schnittstelle des in der Länge halbierten Penis durch B: "Das sieht ja aus, wie in medizinischen Fachbüchern." Biss des B in die ihm zugedachte noch rohe Penishälfte, um sie zu verspeisen: "Ganz schön zäh!"; B ist darüber Am 09.03.01 mailte B dem R zusammen mit der Handynummer: "Kann es kaum noch erwarten", löschte dann alle auf R hinweisenden Spuren in seinen PCs, da er sich – so Gutachter Beier von der Charite Berlin im Prozess vor dem LG Kassel als sexualwissenschaftlicher Gutachter – auf Grund seines extrem masochistischen Todestriebes von R "nullifizieren" (möglichst völlig spurlos auslöschen und von der Erdoberfläche verschwinden lassen) wollte. Nun soll es endlich klappen, nachdem die drei US-Amerikaner, die sich Monate zuvor bereiterklärt hatten, ihn zu schlachten, wobei ein Schwarzer seine blendend weißen Zähne in Bs Genitalien zu beißen versprach, was B damals sehr erregt hatte, sich dann doch nicht mehr gemeldet hatten. Nach auf eine Schlachtofferte des sich "Cator99" nennenden B zustandegekommenem Internetkontakt seit dem 05.02.01 zu dem sich in Schlachtforen "Franky" nennenden R und der zwischenzeitlich getroffenen Absprache, dass R sein sich selbst anlieferndes, in der Offerte selbst so bezeichnetes "Dinner" schlachten und verspeisen werde, machte B sein Testament zugunsten seines mit ihm zusammenlebenden Lebenspartners, verkaufte sein Auto, löschte alle auf R hinweisenden Daten in seinem PC und fuhr eines Morgens, ohne seinem Lebenspartner, seinen Arbeitskollegen, seinem Vorgesetzten oder irgend jemand anderem auch nur die geringstes Andeutung gemacht zu haben, zu seiner von ihm auf Grund seines Todstriebes geplanten Schlachtung nach Kassel. B löste, da er im Haus des R sterben wollte, eine Fahrkarte nur einfacher Fahrt, bezahlte sie, um keine Spuren zu hinterlassen, bar und stieg um 07.30 Uhr in Berlin, Bahnhof Zoo, in den ICE nach Kassel, dass er seine ihm zugedachte Penishälfte nicht roh verspeisen kann; da zu hart: Zubereitung beider Gliedhälften als erhoffte Delikatesse und Spezialität des Hauses verabredet. Als M zur Zubereitung in die Küche geht, sagt B zu ihm: "Komm ja nicht auf die Idee, einen Notarzt zu rufen.", denn er hatte Angst, dass er in die Psychiatrie eingewiesen würde, wenn ein Arzt den Sachverhalt erahnen oder durchschauen würde. / Blanchieren und Braten der Penishälften, mit Salz, Pfeffer und Knoblauch abgeschmeckt, auf einem Teller mit frischen Tomaten dekoriert / mit den nach dem Braten auf fast nur noch einen Zentimeter zusammengeschrumpelten beiden Penishälften hoch ins Schlachtzimmer / B lag auf der inzwischen schon ziemlich durchgebluteten Matratze und biss nun in den steinharten Penis, in den er nicht einmal seine Gabel reinpieksen konnte - und war erneut enttäuscht, weil seine erhoffte Delikatesse steinhart war: "Der ist ja nicht essbar, weder roh noch gebraten." / M kippt beide Penishälften in den für die bei der für später geplanten Schlachtung von B anfallenden Schlachtabfälle vorgesehenen und deshalb vorsorglich bereitgestellten schwarzen Plastikeimer; B versucht, den M zu trösten: "Wenn ich bis morgen durchhalte, können wir ja am Morgen noch meine Eier zum Frühstück essen. Du eines und ich eines." / B legt sich wieder ins Bett und hofft einzuschlafen, will dabei Musikhören; darum stellt M ihm einen Radioapparat in das Zimmer und wählt einen Sender mit Musik, die B mag; beide, die sich bisher mit ihren Internet-Alias-Namen "Cator" (B) und Franky (M), mit denen sie auch ihre Mails unterzeichnet hatten, angeredet haben, sagen sich nun ihre wirklichen Vornamen: "Bernd" und "Ich bin der Armin." / es ist ca. 19.30 Uhr; M verlässt den Schlachtraum, in dem B einzuschlafen versucht, und schaut nur alle Viertel- bis halbe Stunde vorbei, um die Sachlage zu checken, denn "Er hat mir unmissverständlich klargemacht: 'Sobald ich bewusstlos werde, stichst du mich ab.'" / aber B schläft noch immer nicht ein / M: "Ich habe gewartet. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich dachte, das hört nie mehr auf." "Es wäre mir durchaus lieber gewesen, wenn er sich ohne mein Zutun beispielsweise erhängt hätte. Aber es kam ihm ja darauf an, dass ihm der Penis abgetrennt wird, und er durch fremde Hände stirbt." / gegen (vermutlich) 20.00 Uhr ruft B den M aus dem Nebenzimmer zu sich: "Armin, mir ist so kalt. Kannst du mir warmes Wasser einlassen? Dann kann auch das Blut besser aus dem Körper abfließen." / M bereitete das Bad vor / als das Wasser in die Wanne eingelassen ist, geht B selbständig in das Bad, M nimmt ihm wunschgemäß den nach der Amputation angelegten Notverband ab und B steigt in die Wanne. "Im Wasser freute er sich darüber, wie das Blut aus der offenen Wunde herausspritzt: 'Schau mal, das ist wie bei einem Springbrunnen.'" / B wollte in der Badewanne einschlafen und dabei bei lebendigem Leib langsam ausbluten / M sieht ca. alle Viertelstunde nach ihm / nach rund zweieinhalb Stunden Badezeit mit immer wieder nachgefülltem warmen Wasser rief B nach dem im Nebenzimmer sitzenden M / B steigt aus der Wanne aus – und bricht bewusstlos zusammen / M tätschelt B und bekommt ihn wieder wach, B wird aber erneut bewusstlos / M trägt B hoch in den Schlachtraum; auf der Treppe wird B wieder wach, will selbständig gehen und sagt zu M: "Ja, wenn ich jetzt laufe, kommt der Kreislauf wieder in Gang, dann fließt das Blut auch besser ab, dann werde ich schneller bewusstlos, dann kannst du es endlich machen." Und er wiederholte: "Wenn ich bis morgen früh durchhalte, dann essen wir meine Eier zum Frühstück. Komm ja nicht auf die Idee einen Notarzt zu rufen.", denn es war seine ihn sehr beschäftigende größte Angst, dass er in die Psychia​trie eingewiesen werden könnte. / B wird im Schlachtraum ins Bett gepackt / weil er friert, gibt M ihm eine zweite Decke, verlässt den Raum, schaut aber, wie zuvor, wieder alle Viertel- bis halbe Stunde nach ihm / gegen 03.30 stößt B, als er in Abwesenheit von M alleine aufsteht, im Schlachtraum ein Bord um / da das Gepolter den M alarmiert hat, geht er hoch und fragt nach, warum B aufgestanden sei; B antwortet, dass er pinkeln müsse, M sagt ihm, dass er sich wieder hinlegen und in die Matratze pinkeln solle: die sei eh voll Blut / B bricht bewusstlos zusammen und M bekommt ihn nicht wieder zu Bewusstsein / M legt B auf den als Schlachttisch vorgesehenen Biergartentisch, zieht sich eine Schlachterschürze an, bindet B mit bereitgelegten Seilen an Armen und Beinen auf dem Tisch fest, damit er nicht zwischenzeitlich herunterfalle, falls er wieder zu Bewusstsein kommen sollte. Dann geht M in den Nebenraum, holt Videokamera und Stativ, baut alles auf, beschriftet eine Videokassette, legt sie ein, schaltet die Videokamera ein, und spricht B an. Der antwortet nicht, weil er im Koma liegt. "Ich ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Bernd bereits tot war. Atmung konnte ich nicht mehr feststellen. Ich küsste ihn auf den Mund und sprach ein kurzes Gebet, etwas wie 'Herr, vergib ihm und vergib mir.' Erst als ich mir später das Video noch einmal ansah, bemerkte ich, dass sich Bernds Brustkorb noch hob und senkte und dass sich sein Kopf und die Lippen noch leicht bewegten." (Darum schreibt der Richter in dem Haftbefehl: "Soweit der Beschuldigte angibt, dass er bei der Ausführung des Stiches in den Hals des Opfers annahm, dass Bernd Brandes bereits tot war, ist dies als Schutzbehauptung anzusehen. Denn aus der Videoaufzeichnung ist ersichtlich, dass das Opfer Bernd Brandes zu diesem Zeitpunkt noch deutlich erkennbar atmete und den Kopf bewegte.") / M umgreift den Hals des B mit der rechten Hand, mit der anderen Hand ergreift er das Messer, setzt ab, greift erneut nach dem Messer, drückt den Kopf des B leicht nach rechts und setzt das Messer von oben am Hals an. "Es war alles so, wie Bernd es gewollt hatte. Und ich ging davon aus, dass er schon tot war." M sticht B in den Kehlkopf, die Klinge tritt an der anderen Halsseite wieder heraus. Er zieht das Messer aus dem Stichkanal, dreht es um und sticht nunmehr in die andere Richtung, schneidet die Kehle auf, schneidet bis auf die Wirbelsäule durch, um den Kopf abzutrennen, was nicht gelingt. M versucht, B an den in der Zimmerdecke angebrachten Haken zu hängen, zieht ihn mit dem Flaschenzug hoch. M versucht nun, Bs Kopf abzudrehen, was ihm zunächst wieder misslingt. "Einen fetten Hintern hast du, er ist fetter als ich dachte." / gegen 05.00 Uhr legt M eine neue Videokassette ein und filmt den weiteren Verlauf der Schlachtung / M schneidet den Körper im Genitalbereich auf und entnimmt ihm das Gedärm und die Innereien, dann das (für ihn erstaunlich kleine) Herz; endlich gelingt es ihm, den Kopf des B vom Rumpf abzudrehen, nachdem er ihn mehrfach um 360° gedreht hat, der Kopf fällt runter, M hebt ihn auf und legt ihn in eine Schüssel. "Seine Augen waren zwar geschlossen, aber er sollte trotzdem zusehen. … Für mich war … Bernd noch nicht tot. Er war noch immer im Raum, wenn auch nur in meinen Gedanken. Ich wollte, dass er selbst mit ansieht, was mit ihm passiert. Es war sein Wunsch. … Ich hatte das Gefühl, Bernd selbst war nach seinem Tod noch in der Schlachtkammer. Auch danach, Stunden später, war er beim Zerlegen dabei. Dass Bernd das selbst alles noch miterleben kann, das war sein Wunsch, so habe ich es in meinen Gedanken." / M drückt den Brustkorb auseinander und entfernt Luftröhre und Zungenbein, spricht dabei wiederholt mit ihm, als sei dieser noch am Leben: "Soll ich dich gleich halbieren, mein Schatz?" M durchtrennt das Becken und halbiert B, trägt jede Hälfte runter in das Badezimmer, wäscht und rasiert sie, anschließend wieder hoch damit und an den Haken. Dann zerlegt er die Körperhälften, zieht die Haut ab, beint das Fleisch aus. Um 05.15 Uhr schaltet er die Videokamera aus und legt sich völlig geschafft schlafen. / "Fakt ist, ich habe es getan … Ich habe Bernd Brandes mit dem Messer in den Hals gestochen. Wenn jemand anders gekommen wäre, der nicht so gedrängt hätte, hätte ich es wahrscheinlich überhaupt nicht machen können. Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. … Die Vorstellung war, dass alles schön, vielleicht auch romantisch wäre. Es war eigentlich nur schrecklich und grausig. Mitten in der Nacht. Ich hatte gedacht, weil Bernd sich so kräftig gefühlt hat, er hält bis zum nächsten Morgen durch. Aber nein, er wollte unbedingt an dem Tag sterben. Ohne das Drängen und ohne den verzweifelten Wunsch, das unbedingt an dem Tag durchzuziehen, wäre es wahrscheinlich nicht dazu gekommen. … Bernd hat zehn absolut glückliche Stunden erlebt. … Den eigentlichen Moment des Todes hat er solange hinausgezögert, wie es nur ging. Man kann es nicht nachvollziehen, dass praktisch der glücklichste Moment seines Lebens dann auch sein letzter war." / Am nächsten Morgen legt M eine neue Videokassette ein und zerlegt dann den Korpus ohne jegliche sexuelle Erregung weiter, packt das Fleisch portionsgerecht ab und beschriftet die Gefrierbeutel, dreht Teile des Fleisches durch den Fleischwolf und verarbeitet es so zu Hack, friert es ein. / Der Interviewer schreibt weiter: "Armin enthäutet den Gesäßbereich und entnimmt dort sowie am Oberschenkel große Fleischstücke. Seine Tätigkeit kommentiert er etwa mit: 'Das ist der Schinken' und  'Ein wunderschönes Stück'. … Immer wieder spricht er in Selbstgesprächen mit Bernd Brandes." / "Er löst das Schulterblatt aus und legt das Schulterblatt auf das Holzbrett. Dabei sagt er: 'Ein schönes Stück.'" / Den Arm will er pulverisieren, erhitzt dazu den Knochen ein paar Stunden im Backofen bei 150° bis er getrocknet ist, zerreibt ihn auf einer Metallraspel, schüttet das so erzeugte Knochenmehl in eine Plastiktüte, die er in einem Brotkorb auf dem Dachboden verwahrt. / Was M nicht verwerten kann, entsorgt er im Garten in zwei ausgehobenen Gruben: die edleren Teile, insbesondere den Kopf, in die eine, das Gedärm und die anderen Schlachtreste in die andere Grube. Bei der Beerdigung des Kopfes spricht er den 23. Psalm über den guten Hirten und ein Vaterunser. / Am PC löscht er wunschgemäß das Internetkonto von B, wofür der ihm das Passwort gegeben hatte. / Nun isst B – einschließlich der ihn betreffenden binären Einsen und Nullen - "nullifiziert". / An den nächsten Tagen beginnt R, den B portionsweise aufzuessen und beginnt mit dem Rückenfilet. … "Ich habe das Steak mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Muskat gewürzt. Dazu gab es sogenannte Prinzess-Katoffelbällchen, Rosenkohl und eine grüne Pfeffersoße. Ich habe das Steak in der Pfanne kurz angebraten und einen guten Rotwein geöffnet. … Das Essen fand dann im Wohnzimmer statt. Schön feierlich mit Kerzenleuchtern. Ich habe extra das schwarze Porzellan aus der Vitirne geholt und die schönste Tischdecke. Ich habe mich an den Tisch gesetzt und den feierlichen Moment genossen." / "Dann habe ich an verschiedenen Tagen, meist am Wochenende, von Bernd Brandes gegessen." / Als er an einem Tag Schädel, Hände und Füße zur Beerdigung im Garten aus der Gefriertruhe holt, nimmt er, einer plötzlichen Eingebung folgend, einen Fuß, taut ihn auf, bestreicht ihn mit Ketchup und Gewürzen, stellt eine Schüssel mit heißem Wasser dahinter und nimmt das so komponierte Bild für Fußfetischisten auf, zu denen er im Internet Kontakt bekommen könnte. / Kopf, Beine, Füße und Arme beerdigt er "in feierlichem Rahmen" in seinem Garten. Bei der Beerdigung des Kopfes spricht er den 23. Psalm über den guten Hirten und ein Vaterunser. Auf das Grab pflanzt er Blumen.

Nun wissen wir, über welche Fakten wir nachzudenken haben, wenn wir uns Gedanken über die Strafbarkeit des Handelns des M machen. Ohne diese in diesem Fall erforderliche sehr detaillierte Schilderung konnten und könnten wir gar nicht verstehen, auf welchem Geschehenshintergrund der BGH zu seinem Urteil gekommen ist, könnten nicht überlegen, ob wir den Urteilsspruch und dessen Begründungen nachvollziehen können oder ablehnen. Es war notwendig, dem Leser die angeführten Fakten zuzumuten, weil sich daraus auch eine andere Strafbarkeit ableiten lässt, als die in den Medien und Fachzeitschriften bisher erörterte Streitfrage: "War es Mord, Totschlag, oder Tötung auf Verlangen?"
Fangen wir an, dieses verwirrende Knäuel aufzudröseln, indem wir an den uns sichtbaren Fäden zu ziehen beginnen: 

Der mit einem Lebenspartner in einem homosexuellen Verhältnis zusammenlebende, von einem masochistischen Todestrieb besessene Berliner Diplomingenieur B macht sein Testament zu Gunsten seines Lebenspartners und gibt dann, ohne je seinem Lebenspartner auch nur die kleinste dementsprechende Andeutung über die dunkelste Seite seiner Seele gemacht zu haben, unter dem Internet-Decknamen "Cator99" im Internet in einschlägigen »Schlacht-Foren«, in denen er zu surfen pflegte, um sich anzuregen und zu erregen, eine Annonce mit dem Wortlaut auf: "Your Dinner. Ich biete an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Keine Schlachtung, sondern Verspeisung. Also, wer es wirklich tun will, der braucht ein echtes Opfer." M, der nach dem Sehen zweier Spielfilme mit kannibalischem Einschlag im Fernsehen von ARD oder ZDF – einer entfernten Robinson-Crusoe-Adaption, in der ein »Wilder« seinen im Sturm auf See umgekommenen Freund verspeisen will, damit der ihn auch über dessen Tod hinaus nicht verlasse, was Robinson verhindert, und dem französischen Spielfilm "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber" - seit seinem 10. Lebensjahr auf Schulkameraden bezogenen kanniba​lischen Fantasien (Bauchraumöffnung und Verspeisung) anhängt, um sich nach dem ab dem dritten Lebensjahr dreimal erlebten Verlust-Trauma wegen des nacheinander erfolgten Weggangs des älteren Stiefbruders, des Vaters und zuletzt des jüngeren Stiefbrüder, mit dem er das Zimmer geteilt hatte, einen ihm sympathischen Menschen als »ewig in ihm weiterlebenden Bruder« einzuverleiben, der ihn nie mehr verlassen werde. M, der sich selbst als mit 12 Jahren "vollausgebildeten Kannibalen" bezeichnet, bewirbt sich bei B unter dem Internet-Decknamen "Franky" auf die "invitatio ad offerendum" des sich als zuzubereitendes "Dinner" anpreisenden B hin als sein »Schlachter«, "der es wirklich will", und wird akzeptiert, da sich ein anderes diesbezügliches Unterfangen des B in den USA, in denen ein Schwarzer seine von schwarzer Haut umrahmten blendendweißen Zähne in Bs Fleisch zu bohren und insbesondere seine Genitalien stückweise abzubeißen versprochen hatte, um ihn dann zusammen mit zwei Weißen vollständig zu verspeisen, zerschlagen hatte. 
Auch M hatte spiegelbildlich-entsprechende Erfahrungen mit einem anderen US-Amerikaner gesammelt, dem er schon das Flugticket bezahlt hatte, damit der als letzte Reise eine Reise nach "Old Germany" antrete und zu ihm komme, um sich von M verspeisen zu lassen. Der US-Amerikaner war dann aber doch nicht erschienen.

Nach einigen Monaten des Chattens und vielen E-Mails zwischen B und M über Schlachtfantasien im Allgemeinen und das geplante Vorhaben der "Nullifizierung" des B im Besonderen fährt B zu M nach Wüstefeld, nicht nur, um sich dort zur Erfüllung seines Lebens-(und Todes!-)Trau​mes - endlich, endlich! - (a) seinen Penis amputieren zu lassen und (b) dort zu sterben – wie, das werden wir noch untersuchen -, sondern auch, um sich dort anschließend (c) von M restlos "nullifizieren" zu lassen. 
"Der Mann hat ja einen Hau! Der ist nicht ja nicht normal!", wird jeder von uns »Normalos« denken und sich ereifern. Gemach, gemach! Lassen Sie uns den Fall "sine ira et studio" ("ohne Zorn und Ereiferung"), wie es einem Strafrichter gut ansteht, weiter untersuchen, auch wenn wir kopfschüttelnd mit einem eingängigen Werbespruch denken: "Normal ist das nicht!", und mit Asterix und Obelix: "Die spinnen, die beiden Anthropophagisten!" 
Mit dieser ersten Einschätzung liegen wir vollkommen richtig – nur: wie hätte M das Krankhafte des masochistischen Todestriebes des B erkennen können? Der Gutachter erklärt im Prozess vor dem LG Kassel, "… dass die Absenkung der 'Pathologie-Schwelle' durch die verschiedenen Internet-Kontakte für die … Tatdurchführung eine hohe Relevanz gehabt haben dürfte": Dadurch, dass M täglich mit Hunderten anderer Besessener über Kannibalismus chatete und sich seine Vorstellungen mit den von dem jeweiligen Chat-Partner seinerseits eingebrachten Vorstellungen aufschaukelnd orgiastisch hochsteigerten, verschoben sich des Kannibalen Maßstäbe über "Normalität". Er stufte sich zwar als einer Randgruppe zugehörig ein, aber bei so vielen Gleichdenkenden konnte das, was sie alle bewegte, nicht ganz verrückt sein. Durch die Gewöhnung schliff sich so bei ihm - und vermutlich auch bei einigen anderen Forenteilnehmern - ein verluderter Maßstab von "Normalität" über das in unserer Gesellschaft bestehende Kannibalismus-Tabu ein. M zu seinem Interviewer: "Das ist eben auch die Gefahr des Internets. Man redet darüber und steigert sich da so hinein, dass das zur Normalität wird. Dann denkt man nicht daran, dass man einen Psychiater bräuchte …" 

Der Diplom-Ingenieur B wird nachträglich, als es um die Frage der Ernstlichkeit seines ausdrücklichen Verlangens nach "Nullifizierung" als Voraussetzung für die den M privilegierende Anwendung des § 216 Tötung auf Verlangen ging und man den B nicht mehr befragen, nicht einmal mehr sein Gehirn untersuchen konnte, weil M es verspeist hatte, auf Grund seiner abartigen Vorstellungen als nicht normal eingestuft; dem PC-Techniker M, der den spiegelbildlich gleichen Vorstellungen anhängt, wird die über § 20 StGB mögliche Anerkennung einer auf schwerer seelischer Abartigkeit beruhenden Schuldunfähigkeit (mit der Gnade und Fürsorge einer Einweisung in die Psychiatrie) verweigert: als für »ausreichend "normal"« begutachtet, wird über ihn das Urteil "lebenslänglich" (ohne Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus) gesprochen.
B nimmt sich in der Firma, in der er als Diplomingenieur in Managerfunktion an der Entwicklung von Telefonanlagen arbeitet, ein paar Tage frei. Um keine Spuren zu hinterlassen, schickt er eine letzte Mail an M, löscht dann aber alle auf sein Unterfangen hindeutenden Spuren, auch die verborgenen Dateien, sagt auch seinem in dem von ihnen gemeinsam benutzten Doppel-Bett weiterschlummernden Lebenspartner nichts, geht zum Bahnhof, kauft, da er sterben will, nur eine einfache Fahrkarte für bloß die Hinfahrt nach Kassel, bezahlt diese einfache Fahrt zu seinem »Schlachter« bar und sucht den auf. 
Weil B dem M nach erstem Kennenlernen und erstem Sexualkontakt nicht zutraut, dass der wirklich die Nerven hat, ihn zu amputieren, zu töten, zu schlachten und zu nullifizieren, da der ihm nicht kräftig genug in seine Geschlechtsteile beißt, will er am Nachmittag wieder nach Berlin zurückfahren. Auf dem Bahnhof kommt es zu einer erneuten Umorientierung, und B fährt mit M zurück nach Wüstefeld, um sich nun doch dort schlachten zu lassen.
Als ersten Akt lässt B sich im Schlachtraum von M seinen Penis abschneiden, um an dem dadurch entstehenden Blutverlust langsam irgendwann zu verbluten, rechnet zwar noch damit, den nächsten Morgen zu erleben und denkt sich noch ein besonderes Frühstück für zwei Personen aus – für jeden einen seiner Hoden – steigt dann aber ein paar Stunden nach der Amputation nach Abnahme des ihm von M angelegten Notverbandes in die Badewanne, um wie Seneca in einem mehr als zweieinhalbstündigen Bad in zunehmend seinem eigenen Blut liegend seine Ausblutung – im Fall von Seneca über die geöffneten Pulsadern, im Fall des baldigen Kannibalenopfers über die Penisamputationswunde - zu beschleunigen: Für B ist das die von ihm über Jahre als höchst lustvoll gedachte und nun auch so erlebte Form der Selbsttötung, die er sich auch nicht durch die von M angebotene Herbeirufung eines Notarztes zerstören lassen will! 
Da eine Selbsttötung nicht strafbewehrt ist, liegt gemäß § 11 I Nr. 5 StGB keine rechtswidrige Tat vor.
Wie ist dann aber die Strafbarkeit des M in diesem Zusammenhang zu beurteilen? 

Das Handeln des M kann und muss in diesem geplanten und dann auch so wie geschildert eingetretenen Gesamtgeschehensablauf und -zusammenhang, in dem B bis zum Eintritt des Komas - das von M (angeblich) irrtümlich schon als Eintritt des Todes gewertet wurde(!) - die Tatherrschaft innehatte, als Beihilfehandlung zu der von B per Penisamputation angestrebten Selbsttötung gesehen werden!
Da die Haupttat straflos ist, muss eine sie bloß unterstützende Beihilfehandlung - wenigstens grundsätzlich - ebenfalls straflos bleiben. 
Allerdings hat M durch die Amputation des Penis' zunächst zumindest eine gemäß § 225 zu ahndende beabsichtigte schwere Körperverletzung begangen, die auch durch die Einwilligung des (auf Grund seiner diesbezüglichen seelischen Störung als gar nicht einwilligungsfähig erachteten) B nicht die Strafbarkeit entfallen lässt, weil § 226a bei einem durch eine Köperverletzung begangenen Verstoß gegen das vom Gesetzgeber als "gute Sitten" umschriebene "Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden"
 eine Einwilligung nicht rechtfertigend eingreifen lässt.

Über die sich aus der straflosen Unterstützung einer straflosen Haupttat durch eine diese  Haupttat erst in Gang setzende vorsätzlich begangene beabsichtigte schwere Körperverletzung ergebenden Konkurrenzüberlegungen mag man sich trefflich streiten.

Obwohl B den M letztlich auf Grund seiner Todessehnsucht zum Sterben aufgesucht hat und die Penisamputation genau dieses in vielleicht nicht genau absehbarer, aber letztlich abwartbarer Zeit bewirken sollte, liegt keine Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 226 StGB vor, da der Tatbestand des § 226 eine vorsätzlich begangene Körperverletzung erfasst, durch die eine sich daraus ergebende Todesfolge fahrlässig herbeigeführt wird. B sollte aber nicht fahrlässig ums Leben kommen, sondern ihm sollte ganz gezielt u.a. durch die Penisamputation und, zur weiteren Schmerzerzeugung, durch das Beißen des Fleisches von seinem lebenden Körper stückchenweise von dieser Welt geholfen werden! 
Eine Tötung durch Unterlassen wegen einer Garantenstellung aus gefährlichem Tun heraus muss ebenfalls verneint werden, da B bis zu dem Zeitpunkt, zu dem M (fälschlich) annahm, dass B gestorben sei, als er alle Viertel- bis halbe Stunde einen Kontrollgang von dem Zimmer, in dem er sich aufhielt und einen Science-fiction-Roman las, zu dem Schlachtraum, in dem M vor sich hin (ver-)blutete, aber die Herbeirufung eines Notarztes mehrfach unterbunden hatte, um nicht durch einen den Tathergang durchschauenden Notarzt in die Psychiatrie eingewiesen zu werden, die Tatherrschaft innegehabt hat! Und nach seinem von M (angeblich) geglaubten Tod stellte sich die Frage der Tatherrschaft und der Garantenstellung nicht mehr: was hätte das der (von M angeblich so geglaubten) Leiche nützen sollen?
Erst als M (angeblich) annahm, dass B schon gestorben sei - und in dubio pro reo muss diese Möglichkeit zumindest erwogen werden -, hat M dem B, den zahlreichen, von ihm zuvor schon mehrfach aus dem Internet heruntergeladenen Schlachtplänen folgend, in den Hals gestochen, um lege artis Bs Kehle aufzutrennen und dann die Muskelstränge, die den Kopf halten, zu durchschneiden, damit er letztlich den Kopf vom Rumpf trennen könne – und der tote B von der Schüssel aus, in die M das Haupt mit den geschlossenen Augen bettete hatte, zuschaue. 
M sagte dem Interviewer, dass es ihm am liebsten gewesen wäre, wenn B sich selber umgebracht hätte, weil er B nur hatte ausweiden und verspeisen, nicht aber hatte töten wollen: er unterscheidet, wie auch das LG Kassel in seinem Urteil, zwischen Tötung einerseits und der einen Körper öffnenden und zerlegenden Schlachtung andererseits. 
Weil M jedoch in der Aufregung, endlich sein Lebensziel, die Bauchöffnung eines ihm sympathischen Menschen zu verwirklichen, so nahe wie noch nie war, hat er – wenn man seinem Vorbringen glauben will und es nicht als bloße Schutzbehauptung abtut – in durch die ekstatische Vorfreude fahrlässig verschuldeter Unkenntnis nur irgendwie den Pulsschlag des B überprüft, den er nicht mehr habe feststellen können, dabei jedoch übersehen, dass B noch atmete, und so dem noch Lebenden, weil er ihn (angeblich) für schon verstorben ansah, lege artis zweimal in den Hals gestochen, um seinen Kopf vom Rumpf trennen zu können. 
Nun kann man zwar einen Tötungsversuch an einer Leiche begehen, wenn man glaubt, dass die Leiche noch lebe, denn auch dann nimmt man das Rechtsgut Leben nicht im gebotenen Maße ernst und handelt mit dem Willensziel und damit dem Zielunrecht zu töten - wie die Frau aus Wilhelmshaven, die ihrem in seinem Fernsehsessel sitzenden, kurz zuvor verstorbenen Mann aus Ärger darüber, dass er ihr einfach nicht (mehr) antwortete, als sie ihm wiederholt etwas gesagt hatte, mit dem zur Jagd auf die den Vorgarten oft verwüstenden Wildkaninchen am Küchenpfosten bereitstehenden Gewehr eine Kugel in den Kopf gejagt hat.
 Nicht aber kann an einem (kaum noch) Lebenden mit einem Halsstich vorsätzlich ein Mord oder Mordversuch begangen werden, wenn ein Handelnder in seiner ganz subjektiven (Fehl-)Wahrnehmung den vor ihm liegenden Körper irrtumsbefangen für den Körper eines schon Verstorbenen halten sollte (aber objektiv gleichwohl deliktisch handelt und so ein Fahrlässigkeitsdelikt verwirklicht), denn in einer solchen Fallkonstellation verstößt man nicht vorsätzlich mit Tat- und Unrechtsbewusstsein gegen den Achtungsanspruch, der von dem Rechtsgut Leben des in nur fahrlässiger Weise zu Tode Malträtierten ausgeht, ein Achtungsanspruch, der subjektiv in der Vorstellung des Handelnden nicht mehr besteht, weil man den nach oberflächlicher Wahrnehmung (im Fall des M: angeblich) nicht mehr am Leben befindlich Geglaubten für verstorben hält und so (im Fall des M: angeblich) glaubt, es mit einer Leiche zu tun zu haben! Für einen solchen Fall eines erheblichen Tatsachenirrtums ordnet § 16 I StGB an: "Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt." 

Deswegen läge, wenn man dem von Anfang an schon in der ersten polizeilichen Vernehmung unter dem Schock der Verhaftung gemachten Vorbringen des M glaubte, ein klassischer Fall einer Fahrlässigkeitstat vor. Das würde zu dem Gesamtergebnis führen, dass für die Aburteilung des M neben der möglicherweise auf Grund von Konkurrenzüberlegungen als einschlägig gewerteten Straftat einer beabsichtigten schweren Körperverletzung auch eine in Tatmehrheit begangene fahrlässige Tötung in Betracht kommen könnte. 

Eines fällt jedoch in diesem Zusammenhang auf: Eine nach den - möglicherweise in dieser Hinsicht zu spärlichen - Informationen aus dem Buch "Interview mit einem Kannibalen" auch möglich erscheinende Verurteilung wegen u.a. einer fahrlässigen Tötung ist nirgends erörtert worden. Nirgendwo ist berichtet worden, dass die Verteidigung den Gesichtspunkt einer nur fahrlässigen Tötung wenigstens ins Spiel gebracht hatte, geschweige denn auf fahrlässige Tötung plädiert hätte! Das wäre aber ihres Amtes gewesen, wenn ein realistischer Ansatzpunkt für ein Plädoyer in dieser Richtung vorgelegen hätte!

Andernfalls, wenn man, wie der den Haftbefehl ausgestellt habende Richter des AG Kassel, diese von Anfang an gemachte Aussage des M als bloße Schutzbehauptung wertet und von einer bewusst durchgeführten Tötung des B durch den M ausgeht, wovon u.a. auf Grund der genannten Indizien des Verhaltens der Verteidigung auch hier ausgegangen wird, ist nach hier vertretener Ansicht bei dem erwiesenermaßen vorliegenden und von B an M herangetra​genen, die Gedankenwelt des B in extremster Weise beherrscht habenden "starken, masochistisch ausgeprägten Todestriebes"
, dessen Krankhaftigkeit der in seiner eigenen Vorstellungswelt verhaftete und darum an einen anderen Maßstab von "Normalität" gewöhnt handelnde M wohl aber nicht mehr in angemessener Weise zu erkennen vermocht hatte, nur auf eine Tötung auf Verlangen zu erkennen.
Das Fehlen des Verteidigervorbringens hinsichtlich einer bloß fahrlässigen Tötung des B als Indiz für eine doch vorsätzlich und damit bewusst vorgenommene Tötung durch R wurde für den aufmerksamen Zeitungsleser dadurch verstärkt, dass, als der Prozess schon gut acht Monate rechtskräftig abgeschlossen und der Fall zur Überprüfung des Urteils auf seine Verfassungsgemäßheit beim BVerfG rechtshängig gemacht worden war, in der BERLINER MORGENPOST vom 14.10.07 als Vorbericht auf einen Artikel in GEO WISSEN vom 15.10.07 und ein mit dem Artikel in der Berliner Morgenpost gleichlautender Text in WELT ONLINE vom 15.10.07 auftauchte, der die Arbeit der im Dienste des Bundeskriminalamtes (BKA) auf dem Gebiet der forensischen Sprechererkennung tätigen Phonetiker näher darstellte. Als ein Beispielsfall ihrer Tätigkeit wurde dabei auf den Fall des "Kannibalen von Rotenburg" eingegangen. 

In diesen Berichten wird mitgeteilt, dass ein auf dem Gebiet der forensischen Sprechererkennung tätiger BKA-Phonetiker das "Gemurmel" des M dem erkennenden Gericht eindeutig gedeutet und damit die Behauptung des M widerlegte habe, er habe den B schon für zwischenzeitlich verstorben gehalten. In den Zeitungsberichten heißt es über das zwischen dem Journalisten und dem BKA-Beamten geführte Gespräch wörtlich: "Den genauen Wortlaut von Meiwes’ Gemurmel darf er nicht preisgeben, nur so viel: Meiwes ging beim tödlichen Schnitt davon aus, dass sein Opfer noch lebte. Eine wichtige Information für das Gericht, um das Strafmaß zu bestimmen. "

Wenn wir den journalistischen Unsinn u.a des angeblich bestehenden Schweigegebotes für den BKA-Beamten einmal übergehen – der Wortlaut des Gutachtens, und damit der Täteräußerungen, muss(!) in den Prozess eingeführt und in ihm erörtert worden sein, sodass er öffentlich gemacht worden ist und somit kein Dienstgeheimnis (mehr) vorliegt, dass nicht offenbart werden dürfe – und wir, wie das erkennende Gericht, die gutachterlich gewonnene eindeutige Erkenntnis, M sei bei dem Setzen des Halsstichs entgegen seinem Vorbringen davon ausgegangen, dass B noch lebte, und wir ebenfalls die von anderen Gutachtern vertretene Ansicht der vollen Schuldfähigkeit des M unserer rechtlichen Beurteilung des Falles zu Grunde legen, dann bleibt nach der gutachterlichen Behebung zuvor möglicherweise bestanden habender leiser  gerichtlicher Zweifel kein Raum mehr für eine nur im Zweifelsfall vorzunehmende "In dubio pro reo"-Interpretation mit der (möglichen) Annahme einer fahrlässigen Tötung im Fall einer als bestehenden angenommenen vollen Schuldfähigkeit. 
Damit ist in diesem Fall von einem vorsätzlich begangenen Tötungsdelikt auszugehen. Es bleibt dann aber immer noch die Klärung der Frage: Als was ist die einverständlich(!) zwischen Opfer und Täter vorgenommene Tötung rechtlich zu werten? Als ein Totschlag, oder Mord – oder »nur« als eine den Täter in Schuldspruch und Strafmaß privilegierende Tötung auf Verlangen?
Das in diesem Fall einer die abnorme Todessehnsucht des Opfers erfüllenden Tötung auf "Mord" lautende Urteil gegen den "Kannibalen von Rotenburg" kann mit Fug, insbesondere aber mit Recht, als strafjuristischer Skandal angesehen werden, von dem nur zu hoffen ist, dass das BVerfG ihm abhelfen – und so auch dem Damokles-Schwert eines seinen Spruch nachträglich korrigierenden EuGH-Urteils entgehen - werde!
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